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eines Amalgamabscheiders  
Autoren: Dr. Harald Renner, Vorstandsmitglied der LZÄKB | Ulrike Besen, Referat Praxisführung LZÄKB 

Auch wenn das Silberamalgam als Füllungsmaterial so langsam aus dem heutigen Behand-
lungsalltag der Zahnarztpraxis verschwindet, müssen die Dentaleinheiten, ausgenommen rei-
ne Prophylaxe-Einheiten, weiterhin mit Amalgamabscheidern ausgerüstet sein.

Die Entsorgung von amalgamhalti-
gen Abfällen (Abscheiderbehälter 
mit Amalgamschlamm / Reste der 
Amalgamverarbeitung / amalgam-
haltige, extrahierte Zähne) sollte, 
unter Berücksichtigung der ent-
sprechenden Abfallschlüssel des 
Europäischen Abfallverzeichnisses, 
durch geeignete Entsorgungsfir-
men fachgerecht erfolgen (zum 
Beispiel durch Rahmenvertrags-
partner der LZÄKB). 

Check: Versicherungsschutz?

Hinsichtlich des Versicherungs-
schutzes bezüglich eventuell defek-
ter Amalgamabscheider-Anlagen ist 
eine Prüfung des Umfangs der Haft-
pflichtversicherung zu empfehlen, 
um bei einem möglichen Gewässer-
schaden entsprechend abgesichert 
zu sein. Die Schadensregulierung 
der Haftpflichtversicherung sollte 
auch diesen Bereich abdecken.

Check:  
Gesetzliche Anforderungen?

Doch wie verhält es sich mit den 
gesetzlichen Anforderungen an 
den Betrieb der Amalgamabschei-
der? Welche Bedingungen sind an 
das Betreiben dieser Anlagen als 
Bestandteil der Dentaleinheit ge-
bunden?

Allgemeine Anforderungen zum 
Schutz der Gewässer vor Belastun-
gen mit Schadstoffen sind im Was-
serhaushaltsgesetz § 5 und §§ 58 

und 59 geregelt. Eindeutige Vorga-
ben für Amalgamabscheideranla-
gen gibt es in der nachgeordneten 
Abwasserverordnung mit dem An-
hang 50 „Zahnbehandlung“ sowie 
den brandenburgischen Regelwer-
ken (Indirekteinleiterverordnung  
§ 4 und Brandenburgisches Wasser-
gesetz § 72). Diese beinhalten unter 
anderem die Anzeigepflicht und re-
gelmäßige Überprüfungen der An-
lagen.

Das Einleiten von amalgamhaltigem 
Abwasser in öffentliche Abwasser-
anlagen unterliegt, entsprechend 
der Indirekteinleiterverordung  
§ 4 (1), einer Anzeigepflicht bei der 
regional zuständigen Unteren Was-
serbehörde einen Monat vor In-
betriebnahme der Amalgamab-
scheideranlage. 

Für diese Anzeige sind die Formu-
lare/Vordrucke der Unteren Was-
serbehörde zu benutzen, welche 

auf der Kammerseite unter www.
die-brandenburger-zahnaerzte.de 
»Praxisführung »Hygiene abgeru-
fen werden können.

Einer zusätzlichen Genehmigungs-
pflicht der zuständigen Behörde 
bezüglich der Inbetriebnahme des 
Amalgamabscheiders bedarf es – 
gemäß dieser Verordnung – nicht!

Ebenfalls werden durch die In-
direkteinleiterverordnung §4 (2) 
regelmäßige Wartungen ent-
sprechend der Zulassungsdoku-
mentation der Anlagen angeordnet. 
Weiterhin sind verpflichtend so-
genannte Generalinspektionen 
des ordnungsgemäßen Zustandes 
(unter anderem Dichtigkeit) und 
des sachgemäßen Betriebes min-
destens aller fünf Jahre durch einen 
Sachverständigen durchzuführen. 
Sind in der Bauartzulassung kürze-
re Prüffristen festgelegt, so gelten 
diese. 

Zusätzlich werden in der Vollzugs-
bestimmung „Anforderungen an 
den Sachverständigen nach § 4 (3) 
Indirekteinleiterverordnung“ die 
Anforderungen an sachverstän-
dige Personen konkretisiert.

Zu den Anzeigen und Prüfungen 
sind die Umweltämter - Untere Was-
serbehörden gemäß Gebührenord-
nung des Ministeriums für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 

Noch werden Amalgamfüllungen gelegt 
oder alte Füllungen ersetzt – auf jeden 
Fall ist der Amalgamabscheider fachge-
recht zu betreiben
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zuständigen Unteren Wasserbehör-
de zugestellt werden müssen. 

Nur ein Aufbewahren der Doku-
mente in der Praxis für den Fall 
einer späteren Anforderung der Be-
richte ist kritisch zu sehen. Spätere 
Anforderungen von Unterlagen ver-
bunden mit Bußgeldverfahren we-
gen „Nichterfüllung von Auflagen“ 
könnten hier die Folge sein, da die 
Prüfberichte und Fachkundenach-
weise spätestens vier Wochen nach 
der Sachverständigenprüfung der 
Behörde vorzulegen sind.  

Auch wurden durch die Umwelt-
ämter vermehrt Prüfberichte über 
die wiederkehrenden fünfjährigen 
Generalinspektionen der Sachver-
ständigen angefordert.

Aus diesem Grund weist die 
Landeszahnärztekammer Bran-
denburg darauf hin, dass oben ge-
nannte Generalinspektionen durch-
zuführen sind und die Berichte der 
fünfjährigen Sachverständigenprü-
fung, verbunden mit dem Fachkun-
denachweis des prüfenden Sach-
verständigen, verpflichtend der 

Praxis

befugt, die Einhaltung der recht-
lichen Vorgaben gebührenpflichtig 
zu kontrollieren.

Empfehlung der LZÄKB

In letzter Zeit ist es in einigen Land-
kreisen Brandenburgs zu stark 
verzögerten Zustellungen von Ge-
bührenbescheiden nach Anzeigen 
von Inbetriebnahmen bzw. Verän-
derungen an Amalgamabscheidern 
gekommen. Eine Zahlungspflicht ist 
hier hinsichtlich der Verjährungs-
fristen im Einzelfall zu klären.

 


